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Gebührensatzung für die Benutzung der
Bestattungseinrichtungen der Gemeinde Walting

(Friedhofsgebührensatzung)
vom 09. 11.2021

Die Gemeinde Walting erlässt auf Grund von Art. 2 und 8 des Kommunalab-
gabengesetzes und Art. 20 des Kostengesetzes folgende Satzung:

§ 1 Gebührenpflicht und Gebührenarten
Die Benutzung der von der Gemeinde Walting verwalteten Friedhöfe und ihrer Ein-
richtungen ist gebührenpflichtig. Die Gemeinde Walting erhebt

a) Grabgebühren,
b) Bestattungsgebühren und
c) sonstige Gebühren.

§ 2 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist,

a) wer zur Tragung der Bestattungskosten gesetzlich verpflichtet ist,
b) wer den Antrag auf Benutzung der Bestattungseinrichtung gestellt hat,
c) wer den Auftrag zu einer Leistung erteilt hat,
d) wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt.

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3 Entstehen und Fälligkeit der Gebühren
1) Die Gebühr entsteht

a) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchst, a) mit der Inanspruchnahme der nach dieser
Satzung gebührenpflichtigen Leistung,

b) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchst, b) mit der Bestätigung der Antragstellung durch
die Gemeinde,

c) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchst, c) mit der Auftragserteilung,
d) im Fall des § 2 Abs. 1 Buchst, d) mit der Zuteilung des Nutzungsrechts.

(2) Die Gebühr wird einen Monat nach Zustellung des Gebührenbescheides zur Zah-
lung fällig.

§ 4 Grabgebühren
(1) Die Grabgebühr beträgt pro Grabstätte und Jahr für

a) eine Einzelgrabstätte
b) eine Urnenreihengrabstätte/Urnenhain

30.00  
30, 00  

(2) Die Grabgebühr für das Nutzungsrecht an einer Familiengrabstätte beträgt bei
erstmaliger Nutzung 50, 00   pro Jahr. Für eine Verlängerung des Grabnutzungs-
rechts wird ein Jahresbetrag in gleicher Höhe erhoben.
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l Die Grabgebühr für das Nutzungsrecht an einer Urnenwahlgrabstatte^bzw^^m
'Urn^hainc'Strägt30u6o 'pro Jahr: Für eine Verlängerung des Grabnutzungsrechts

wird ein Jahresbetrag in gleicher Höhe erhoben.

(4) Bei Erwerb und bei Verlängerung i.S. der Absätze 2^w.̂ de^ Nu^srec^hts
Sst'd^festgesetzte Gebühr anteilig bis zum Ablauf der Ruhefrist im Voraus zu ent-
richten.

§ 5 Verlängerung und Aufgabe von Nutzungsrechten
Bei der Verlängerung von Grabnutzungsrechten gilt §_4 entsprechende
wird SneTberadie'Ruhefrist hinaus veriängerte Grabstätte vorzeitig aufgelöst, wer-
den keine Grabgebühren zurückerstattet.

§6 Bestattungsgebühren
Die Gebühr für die Benutzung des Leichenhauses beträgt 100,00  .

§ 7 Sonstige Gebühren
Für sonstige Leistungen, die in dieser Satzung nicht aujgefü^rtsjnd^w^rden^es^^
^rtrVe^nbaTuTg^überdieKostenerstattu^^
eFho1)enel 'Entgeit'£estimmt sich nach den tatsächlichen Aufwendungen. Das <

auch'dannTwenn eine Vereinbarung nicht getroffen wurde.

§ 8 Inkrafttreten

SzeTguÄeTabung über die Gebühren f?LdtöBenu?u.ng^BeAsl^^^^^^^^^
SnTSgüe^deurGem^ml deWaiting vom 25.11.2011 mit den jeweiligen Änderungen

außer Kraft.
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Eichstätt, 09. 11.2021
Gemeinde Walting

/2<rC^^
Roland Schermer
1. Bürgermeister

Bekanntmachun snachweis:
An allen Gemeindetafeln
angeschlagen am:
abgenommen am:
Für die Richtigkeit: Eichstätt,

12. 11.2021
13. 12.2021

Roland Schermer, 1. Bürgermeister


